
Gemeindeamt Uderns        12.12.2023 

 

Auszug 

aus der Niederschrift der  

Gemeinderatssitzung am 11.12.2023 

 

In der Gemeinderatssitzung am 11.12.2023 wurde unter Punkt 3) der Tagesord-

nung wie folgt beschlossen: 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Rückwidmung der Gp. 1303, KG Uderns, 

Martina Unterlercher 

 

Nachdem die Gespräche hinsichtlich eines Grundtausches mit dem Golfplatzbe-

treiber bislang keinen Erfolg gebracht haben, hat die Eigentümerin der Gp. 1303, 

Frau Martina Unterlercher, nun mit Schreiben vom 27.11.2023 die Rückwid-

mung ihrer Parzelle von derzeit Sonderfläche Golfsportanlage in künftig Freiland 

beantragt. Der Bürgermeister verliest dieses vollinhaltlich. Da der Eigentümerin 

kein Nachteil durch die Vornahme dieser Rückwidmung entsteht, verzichtet sie 

gemäß § 76 TROG 2022 auf eine Entschädigung dazu. 

 

Das Raumplanungsbüro der Gemeinde Uderns hat die nötigen Unterlagen für 

die vorgesehene Rückwidmung vorbereitet. Die Stellungnahme des Raumplaners 

dazu lautet wie folgt: 

 

„In der ggst. Änderung des Flächenwidmungsplanes soll eine Fläche von rund 

10.433 m² von Sonderfläche Golfsportanlage § 50, Festlegung der Art der Sport-

anlage, Festlegung Erläuterung: Golfsportanlage, UVP-pflichtige Anlage in Frei-

land § 41 rückgewidmet werden. Grund für die Rückwidmung ist, dass für das 

Grundstück keine Verwendung mehr für die Golfsportanlage Uderns vorgesehen 

ist. Die auch derzeit vorwiegend landwirtschaftliche Nutzung soll auch zukünftig 

aufrecht bleiben. 

 

Es liegt ein Antrag auf Rückwidmung der Grundeigentümerin vor. Demnach 

wird auf Entschädigungsansprüche gem. § 76 TROG 2022 verzichtet. 

 

Die ggst. Änderung entspricht den Zielen der Örtlichen Raumordnung. Da es sich 

um eine Rückwidmung der Fläche in Freiland § 41 TROG 2022 handelt, da die 

Fläche keine Verwendung mehr für die Golfsportanlage finden soll, kann dieser 

Änderung aus raumordnungsfachlicher Sicht zugestimmt werden. 

 

Es liegen Nutzungsbeschränkungen in Form einer Überflutungsfläche eines HQ 

300 Ereignisses vor. Zudem befindet sich der Planungsbereich außerdem des 

raumrelevanten Bereiches. Weiters liegen Lärmbelastungen von bis zu 74,9 dB 

vor. Da es sich um eine Rückwidmung in Freiland § 41 TROG 2022 handelt, sind 

keine Stellungnahmen hierzu einzuholen. 

 

Die erforderliche Erschließung ist im vollen Umfang gegeben.“ 

 

Bgm. Ing. Josef Bucher gibt dem Gemeinderat die Möglichkeit, Fragen zu stellen 

und eine Stellungnahme zum Vorhaben abzugeben. Gemeinderat Martin Häusler 



erkundigt sich, ob in diesem Bereich auch andere Grundstücke umzuwidmen 

seien. Der Bürgermeister verneint dies, da die betroffene Parzelle direkt an 

andere in der Widmung Freiland liegende Grundstücke grenze und es sich damit 

um keine Inselwidmung handle. 

 

Das Grundstück war ursprünglich einmal für eine Mitnutzung durch die Golf-

sportanlage vorgesehen, dazu ist aber keine Einigung zustande gekommen, wes-

halb nun die Rückwidmung vorzunehmen sei. Nachdem die Beratung im 

Gemeinderat abgeschlossen ist, bringt der Bürgermeister den vorliegenden An-

trag auf Rückwidmung der Gp. 1303 zur Abstimmung. 

 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde 

Uderns gemäß § 68 Abs. 3 i.V.m § 63 Abs. 9 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – 

TROG 2022, LGBl. Nr. 43/2022, den vom Büro AB Raumordnung Tirol, 6200 

Jenbach, ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungs-

planes der Gemeinde Uderns vom 02.05.2023, Zahl 935-2023-00004, durch vier 

Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Umwidmung 

 

Grundstück 1303 KG 87123 Uderns 

 

rund 10.433 m² 

von Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage, 

Festlegung Erläuterung: Golfsportanlage, UVP-pflichtige Anlage 

in 

Freiland § 41 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem 

Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 

gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berech-

tigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Anwesend waren: Bgm. Ing. Josef Bucher 

   Vbgm. Benno Fankhauser 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Hanspeter Laimböck, Kurt Schiestl, Martin Häusler, 

Georg Knabl, Emmerich Horvath, Barbara Fleidl, 

Peter Hanser, Katharina Hauser, Inge Steiner, 

Hannes Hell und Elisabeth Helm 

 

Entschuldigt: Sylvia Knabl, Thomas Hollaus 



Die Mitglieder des Gemeinderates wurden gemäß § 34 Abs. 1 der Tiroler Gemein-

deordnung von der Abhaltung der Sitzung fristgerecht und schriftlich unter Be-

kanntgabe der Tagesordnung durch den Bürgermeister verständigt. Da auch die 

Bestimmungen des § 34 Abs. 3 der TGO beachtet wurden, sind die in der Sitzung 

gefassten Beschlüsse gültig. 

 

Die Sitzung war öffentlich, begann um 20:00 Uhr und war um 21:00 Uhr beendet. 

Die Niederschrift ist ordnungsgemäß nach den Bestimmungen der Tiroler 

Gemeindeordnung (§ 35 Abs. 4) unterfertigt. 

 

 

Angeschlagen am: 12.12.2023 

Abzunehmen am: 27.12.2023 

Abgenommen am: 28.12.2023 

 

 

Für den Gemeinderat, 

        der Bürgermeister 
 

        Ing. Josef Bucher eh. 


